
Heimkampagne Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre entwickelt hat. Die Impulse
und Forderungen fur Reformen entwickeln sich kaum von innen, d.h. aus den Heimen
selbst heraus, sondern werden cher von außen" an dièse herangetragen. Grundlegende
Reformen lassen sich begriindet nicht mehr langer aufschieben.

Ein Reformprojekt wirdMitte der 70er Jahre von staatlicher Seite in Zusammenarbeit
mit den privaten Tràgern ausgearbeitet. Es kommt hier zum ersten Mal zu einem Ge-
dankenaustausch der Heiminstitutionèn untereinander, sowie mit Vertreterlnnen des
Familienministeriums. So wird seit 1975 auf der Grundlage cines Kooperationsvertra-
ges, der sogenannten Konvention", jâhrlich vereinbart, wie die betroffenen Parteien
zusammenarbeiten,wie die Institutionen finanziert undkontrolliert werden und welches
Fachpersonaleingestellt wird.Dièse Konvention muss jâhrlich ausgehandelt werden,da
es bis heute noch immerkein Gesetz gibt, das die Arbeit der privaten Trâger, imGegen-
satz zur staatlichen Heimerziehung,absichert (vgl. SCHOOS 1994, 8). Die Zusammen-
arbeit zwischen Familienministerium undprivaten Trâgern findet aufzweiEbenen statt,
innerhalb jeder einzelnen Institution imcomité de gérance" (Verwaltungsausschuss),
der die alltàglichen Aktivitàtenregelt und iiberwacht,und in einer allgemeineninstituti-
onenûbergreifenden Kommission, der commission d'harmonisation" (Harmonisati-
onskommission), die auf dieser hôherenEbene berât und entscheidet. In speziellenFâl-
len steht den Einrichtungen ein medico-psycho-pàdagogisches und soziales Team
(EMPPS) zur Verfiigung,das zuRat gezogen werden kann. Der Staat übernimmt somit
aile Personal- und Alltagsunkosten und kontrolliert, dass die Zulassungsbedingungen
respektiert werden. Die einzelnen Einrichtungen sind also in ihren fachlichen Rich-
tungsentscheidungen nicht autonom, der Staat kann über den Verwaltungsausschuss in
direkter Weise die eigenen Vorstellungen in die institutionelle Arbeitsorganisation mit
einbringen (vgl.SCHENK 1998, 5).

Die Einweisungen in Heimeinrichtungen miissen über den Centre d'lnformation et de
Placement" (Informations- und Vermittlungszentrum),kurz CIEP genannt, laufen.Diè-
se Beratungsdienststelle setzt sich aus einem multidisziplinàren Team (Psychologln,
Sozialarbeiterln,Erzieherln, Sekretariat) zusammen. Bei jeder (privaten wie professio-
nellen) Anfrage zur Tag- und Nachtunterbringung nehmen dièse Fachleute direkt Kon-
takt mit den betroffenen Instanzen auf, analysieren die Situation, informieren und bera-
ten über môgliche Alternativen. Im Falle von der Erforderlichkeit einer Trennung des
Kindes von semer Familie versuchen sic, cine adâquate Lôsung in einer Pflegefamilie
oder in einem Heim zu finden(vgl. GROFF 1999, 13f).

EinHauptgedanke der Reform liegtdarin,die großen alten Kinderheime inkleine, mehr
oder weniger autonome Wohngruppen von acht bis zwôlfKindern oder Jugendlichen
aufzuteilen, welche liber das Land verstreut inHâusern innerhalb der Ortschaften ange-
siedelt werden.Mit diesemDezentralisierungsgedanken wirdbeabsichtigt, die Intégrati-
on der Heimbewohnerlnnen in die ôrtlichenInfrastrukturen voranzutreiben (z.B. in ôf-
fentliche Schulen, Sportklubs, Kulturvereinigungen).Die geographische und soziale I-
solation und die Stigmatisierungsollen damit aufgehoben werden (vgl. SCHOOS 1994,
7). Dadurch werden neve Handlungsràume fur den Heimalltag môglich.

Die Arbeitsbedingungen werden geândert. Es wird der Schichtdienst eingefuhrt. Das
Personal besteht fortan pro Wohngruppe, soweit dies môglichist, aus fiinfausgebildeten
Betreuerlnnen (damalige Berufsbezeichnungen:éducateurs/rices" undmoniteurs/rices
d'éducation différenciée") sowie aus einer Haushaltskraft. Außef in besonders betreuu-
ngsintensiven Momenten" (Mittagessen, Schulaufgaben, usw.) ist nur ein(e) Betreue-
rln in der Gruppe anwesend,und dies jeweils fur cine bestimmte Zeitdauer. Die Figur
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